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Eisenstadt, am 14. November 1995 

1. Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien, 25-fach 
2. Allen Ämtern der Landesregierungen (z.H. der Herren Landesamtsdirektoren) 
3. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ. Landesregierung, Schenken

straße 4, 1014 Wien 

zur gefaIligen Kenntnis. :e~~.&~~~:~~ 
Datum: 1 6. NOV. 1995 

Für die Landesregierung: Vertoi1t _d.l1!!.r_tJ..Cd. 
Im Auftrag des Landesamtsdirektors~-

Dr. Rauchbauer eh. i /k ( 
(Leiter des Verfassungsdienstes) J7 dl'~d 

F.d.R.d.A.: 

5~JoJftl 
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Amt der BurgenJändischen Landesrelderung 
Landesamtsdirektion - Verfassungsdienst 

Bundesministerium fiir 
Arbeit und Soziales 
Stubenring 1 
101 Wien 

Zahl: LAD-VD-1317/16-1995 

Eisenstadt, am 14.11.1995 
7000 Eisenstadt, Freiheitsplatz 1 
Tel.: 02682/600 DW 2221 
Hr. Dr. Thenius 

Betr: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz CA VRAG) geändert wird 

Bezug: ZI. 51.14511-1/95 

Zu dem mit obbez. Schreiben übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz CA VRAG) geändert wird, erlaubt sich das Amt der 

Burgenländischen Landesregierung mitzuteilen, daß vom Standpunkt der vom ho. Amt zu 

wahrenden Interessen kein Anlaß zur Geltendmachung von Bedenken oder Abänderungswün

schen besteht. 

Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß dem Land durch den Vollzug der Straf

bestimmung des § 7a (im Rahmen der Tätigkeit der Bezirksverwaltungsbehörden und des 

UVS) Mehrkosten erwachsen werden. Ob diese tatsächlich IIgeringfiigigll sein werden, wie im 

Vorblatt der Erläuterungen ausgefiihrt, wird erst die Praxis erweisen. Dem vorliegenden Ge

setzesentwurf kann mithin nur dann zugestimmt werden, wenn die durch die Aufgabenübertra

gung den Ländern entstehenden Mehrkosten vom Bund abgegolten werden. 

Beigefiigt wird, daß u.e. 25 Mehrausfertigungen dieser Stellungnahme dem Präsidium des Na

tionalrates zugeleitet werden. 

F.d.R.d.A.: 

3&1afftl 

Für die Landesregierung: 
Im Auftrag des Landesamtsooektors: 

Dr. Rauchbauer eh. 
(Leiter des Verfassungsdienstes ) 
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